
nahmsweise zulassen – allerdings für den Fall einer grund-
sätzlich nicht oder nur eingeschränkten Möglichkeit einer
Untersuchung auf Blutgruppenmerkmale (kritisch dazu
Krawczak/Schmidtke, DAVorm 1993, 696, 697). Dass dieser
Fall hier vorgelegen habe, ist zwar nicht ersichtlich. Darauf
dürfte es indes nicht ankommen. Angesichts des seit 1992
erzielten wissenschaftlichen Fortschritts auf dem Gebiet der
DNA-Analyse ist der Senat inzwischen der Auffassung, dass
auch ein isoliertes DNA-Gutachten grundsätzlich jedenfalls
dann als geeignetes Beweismittel im Vaterschaftsfeststel-
lungsverfahren angesehen werden kann, wenn es den Anfor-
derungen der Richtlinien 2002 entspricht und die Fachkunde
und Sorgfalt des Gutachters – insbesondere auf Grund eines in
diesen Richtlinien geforderten Qualitätsmanagements – außer
Zweifel stehen. Diese Richtlinien bezeichnen inzwischen
auch die isolierte DNA-Analyse, namentlich in Punkt 2.4.1.2
auch die hier vom Sachverständigen vorgenommene isolierte
Untersuchung von Mikrosatelliten-Polymorphismen (Short
Tandem Repeats, STR), als hinreichend evaluiert und auch
allein verwendbar (vgl. auch Orgis, FamRZ 2002, 1157 f.).
Dabei kann dahinstehen, welche Rechtsqualität diese Richtlinien
im Vergleich zu denen des Bundesgesundheitsamtes aufweisen
und ob sie jene mit ihrem „Inkrafttreten“ abgelöst haben (vgl.
Rittner/Rittner, NJW 2002, 1745, 1747; kritisch auch zum Inhalt
der Richtlinien selbst Martin/Muche/Zang, FamRZ 2003, 76, 77;
vgl. auch Mutschler, FamRZ 1995, 841 ff. zu den Richtlinien
1993 der Arbeitsgemeinschaft der Sachverständigen für Abstam-
mungsgutachten in der Bundesrepublik Deutschland e.V.,
FamRZ 1994, 872 ff.). Allerdings fordern die Richtlinien 2002
in Punkt 2.4.2.1 die Untersuchung von mindestens zwölf von-
einander unabhängigen Loci auf mindestens zehn verschiedenen
Chromosomen, während der Sachverständige hier lediglich neun
Loci („Systeme“) untersucht hat.
Wie bereits dargelegt, liegt es auf der Hand, dass der biostatis-
tische Aussagewert eines solchen Gutachtens umso höher ist, je
mehr Loci in die Untersuchung einbezogen werden. Zwar kann
die Untersuchung nur einiger Loci bereits Wahrscheinlichkeits-
werte ergeben, die das verbale Prädikat „Vaterschaft praktisch
erwiesen“ verdienen, wie das hier vorliegende Gutachten zeigt.
Die in den Richtlinien 2002 erhobene Forderung nach der
Untersuchung von mindestens 12 Loci zeigt aber das beim
gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Technik vom Auf-
wand her durchaus zu rechtfertigende Bemühen um höchst-
mögliche Gewissheit auf. Dies sollte daher regelmäßig auch
aus forensischer Sicht künftig mindestens gefordert werden.
Entscheidend ist stets, ob der gewonnene Wahrscheinlichkeits-
wert den für die volle Überzeugung des Tatrichters im Einzel-
fall zu verlangenden Beweisanforderungen genügt. Unter die-
sem Gesichtspunkt ist die Untersuchung einer möglichst großen
Zahl von Loci zweifellos aber schon deshalb zu empfehlen, weil
sie erwarten lässt, dass daraus im Einzelfall hinreichend aus-
sagekräftige Werte resultieren.
c) Aber nicht nur diese Erwägungen wird das Berufungs-
gericht bei der Frage, ob es das Ergebnis des vorliegenden

Gutachtens weiterhin zu Grunde legen will, zu berücksichti-
gen haben.
Auch ohne insoweit sachverständig beraten zu sein, hält der
Senat es für einleuchtend, dass die Zuverlässigkeit einer
biostatistischen Wahrscheinlichkeitsaussage erheblich davon
beeinflusst werden kann, welche Populationsdaten ihr zu
Grunde gelegt wurden.
Dem Gutachten des Sachverständigen ist nicht zu entnehmen,
welche Allelfrequenzen bei jedem einzelnen untersuchten Locus
ursprünglich und sodann auf Grund der Hypothese der Zugehö-
rigkeit zu „African-Americans“ zu Grunde gelegt wurden. Seine
ergänzende Stellungnahme lässt auch die Deutung zu, dass er die
Abweichungen der Allelfrequenzen zwischen dieser Population
und der ursprünglich zu Grunde gelegten „europäischen“ Popu-
lation allgemein eingeschätzt hat, nicht aber speziell für die
einzelnen beim Kindesvater notwendigerweise vorauszusetzen-
den Allele, und auf diese Weise lediglich im Wege eines globa-
len „Sicherheitsabschlages“, ausgehend vom ursprünglich er-
rechneten Wahrscheinlichkeitswert 99,999, zu einem solchen
von 99,995 % gelangt ist. Eine solche pauschale, nicht auf den
konkreten Einzelfall bezogene Ergebniskorrektur wäre nach
Auffassung des Senats bedenklich.
Ob die Forderung der Revision gerechtfertigt ist, stattdessen –
soweit verfügbar – nigerianische Frequenzen zu Grunde zu
legen, kann dahinstehen, da Feststellungen zur ethnischen
Zugehörigkeit des Beklagten fehlen; das Berufungsgericht
hat lediglich festgestellt, dass er „in Nigeria geboren“; sei.
Hinzu kommt, dass sich die nigerianische Bevölkerung aus
unterschiedlichen Ethnien zusammensetzt.
Jedenfalls sind aber inzwischen – auch und gerade an dem
vom Sachverständigen geleiteten Institut – afrikanische Po-
pulationsdaten verfügbar, die bei Abfassung des Gutachtens
noch nicht erhoben oder veröffentlicht waren und nunmehr in
eine erneute Begutachtung einbezogen werden könnten (vgl.
Krause, Eine weltweite Datenbank für Allelfrequenzen auto-
somaler STR-Systeme, Diss. Münster 2005, S. 52 nebst zu-
gehöriger CD-ROM).
IV. Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob es
sich empfiehlt, zusätzlich zu dem beantragten Blutgruppen-
gutachten oder gegebenenfalls auch an dessen Stelle ein
erneutes DNA-Gutachten unter Berücksichtigung neuerer Er-
kenntnisse einzuholen – gegebenenfalls mit Untersuchung
weiterer Loci –, und zwar möglicherweise unter Rückgriff
auf das vermutlich noch archivierte genetische Material des
bisher untersuchten Terzetts.

Verwirkung des Unterhalts bei verfestigter
Lebensgemeinschaft

§ 1579 Nr. 7 BGB

1. Eine verfestigte Lebensgemeinschaft i.S.d. § 1579 Nr. 7
BGB kann nach Ablauf von 2 1/2 Jahren auch dann ange-
nommen werden, wenn in diese Zeit mehrere Phasen der
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Distanzierung mit getrennten Wohnungen ohne Abbruch
der Beziehung fallen.
2. Ummeldungen entsprechend der Meldebescheinigung
sprechen nicht von vornherein gegen ein Zusammenle-
ben mit der unterhaltsberechtigten Ehefrau.
3. Ein wichtiges Indiz f�r die Verfestigung einer ehe�hn-
lichen Lebensgemeinschaft ist die Aufnahme einer inti-
men Beziehung mit dem neuen Lebensgef�hrten, aus der
dann zwei Kinder hervorgegangen sind.
(Leits�tze der Redaktion)

OLG Kçln, Urt. v. 30.5.2006 – 4 UF 213/05 (AG Bonn)

Aus den Gründen: Die Berufung des Beklagten ist begründet,
ein nachehelicher Unterhalt steht der Klägerin auch vor ihrer
Wiederverheiratung nicht mehr zu. Der Unterhaltsanspruch der
Klägerin ist wegen eheähnlichen Zusammenlebens mit ihrem
jetzigen Ehemann nach § 1579 Ziffer 7 BGB verwirkt.
Nach dem Ergebnis der erstinstanzlich durchgeführten Beweis-
aufnahme besteht kein Zweifel daran, dass die Klägerin nicht nur
schon lange Zeit vor der Heirat eine intime Beziehung zu ihrem
jetzigen Ehemann aufgenommen hat, aus der zwei Kinder her-
vorgegangen sind. Sie hat darüber hinaus auch eine Unterhalts-
gemeinschaft mit ihm begründet, welche die weitere Unterhalts-
belastung des Beklagten unzumutbar macht. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Klägerin zu 1) die Beziehung zu dem
jetzigen Ehemann während der noch bestehenden Ehe mit dem
Beklagten aufgenommen hat. Zugestanden ist die eheähnliche
Gemeinschaft für die Zeit ab April 2005. Aber auch schon davor
haben die Klägerin und ihr jetziger Ehemann nach außen hin den
Eindruck erweckt und aufrechterhalten, dass sie wie ein Ehepaar
zusammenleben. Bereits ab Mai 2002 war der jetzige Ehemann
mit seinem Wohnsitz bei der Klägerin zu 1) für mehr als ein Jahr
und für einen weiteren Zeitraum im Jahr 2004 gemeldet. Die aus
der Meldebescheinigung ersichtlichen zwischenzeitlichen Um-
meldungen sprechen nicht gegen ein Zusammenleben mit der
Klägerin zu 1). Denn auch für die eingeräumte Zeit des Zusam-
menlebens mit der Klägerin zu 1) ab April 2005 hat sich der
jetzige Ehemann nicht an die Adresse der Klägerin zu 1) umge-
meldet. Wie der jetzige Ehemann bei seiner Vernehmung ange-
geben hat, beruhten diese Meldungen auf vermeintlichen finan-
ziellen Erfordernissen, die mit der Klägerin zu 1) nichts zu tun
haben. So ist der jetzige Ehemann auch auf der Geburtsanzeige
des jüngsten Kindes der Klägerin zu 1) mit der Anschrift der
Klägerin zu 1) angegeben, obgleich er zu diesem Zeitraum
ausweislich der Meldebescheinigung für die D-Straße gemeldet
war. Die Klägerin zu 1) räumt selbst ein, dass der jetzige
Ehemann seit der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, d.h.
seit Weihnachten 2002 an Familienfeiern teilnimmt. Auch zur
Kommunion des gemeinsamen Sohnes der Parteien war er einge-
laden und hat an der Feier teilgenommen.
Das gemeinsame Wirtschaften der Klägerin und ihres jetzigen
Ehemannes wird besonders deutlich an der Pkw-Nutzung. So
hatte die Klägerin zu 1) von September 2003 bis Februar 2004
den Wagen des jetzigen Ehemannes zur Verfügung. Diesen ihr

nicht gehörenden Pkw hat die Klägerin beim Kauf eines eigenen
Wagens in Zahlung gegeben, den sie über den jetzigen Ehemann
versichert hat. Dass die Klägerin zu 1) und der jetzige Ehemann
zusammenleben und zwar bereits seit längerer Zeit, wird darüber
hinaus durch die vernommenen Zeugen bestätigt. Der Beweis-
aufnahme ist zu entnehmen, dass der jetzige Ehemann nicht nur
wie ein Besucher bei der Klägerin zu 1) aufgetreten ist. Für die
Zeugin L war klar, dass er in der Wohnung der Klägerin
ansprechbar ist, als sie einen Mann zum Anfassen beim Sperr-
müll brauchte. Auch die Aussagen der Arbeitskollegen weisen
darauf hin, dass ein bereits langjähriges Zusammenleben der
Klägerin zu 1) mit ihrem jetzigen Ehemann bestand.
Anhand des gegebenen Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit
ist auch der Schluss auf ein tatsächliches Zusammenleben der
Klägerin zu 1) mit ihrem jetzigen Ehemann gerechtfertigt.
Der Verwirkungstatbestand führt hier zum vollständigen Aus-
schluss des Unterhaltsanspruchs der Klägerin zu 1) gegenüber
dem Beklagten. Nach den inzwischen belegten Einkommens-
zahlen ergibt sich mit der dem angefochtenen Urteil entspre-
chenden Berechnung (allerdings ohne den nicht zurechenbaren
Vorteil aus dem für die Vergangenheit nicht mehr möglichen
begrenzten Realsplitting) ohnehin nur ein Bedarf der Klägerin
zu 1) in Höhe von monatlich rund 400 EUR. Bei der Frage des
Umfangs der Herabsetzung ist auch das von der Klägerin
bezogene Erziehungsgeld und das Wohngeld heranzuziehen,
welche bei der Unterhaltsberechnung unberücksichtigt geblie-
ben sind und die den errechneten Unterhaltsbetrag übersteigen.
Bei dieser Sachlage sind auch die Belange der Kinder gewahrt,
zumal der Unterhalt der Kläger zu 2) und 3) tituliert ist. Unter
diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin
zu 1) in dem streitigen Unterhaltszeitraum bei ihrem jetzigen
Ehemann nach dessen Einkommensverhältnissen ihr Auskom-
men finden konnte. Auf die erst nach Schluss der mündlichen
Verhandlung zweiter Instanz eingereichten Unterlagen kommt
es daher nicht mehr an.

Anmerkung
Zur Erläuterung der knappen Entscheidung ist darauf hin-
zuweisen, dass die geschiedene Ehefrau mit dem Zeugen H
unstreitig seit 1.4.2005 in der früheren ehelichen Wohnung
der Parteien zusammenlebt. Sie kennen sich seit Juli 2001.
Aus der Verbindung sind zwei nichteheliche Kinder hervor-
gegangen, die am 24.12.2002 und 21.6.2004 geboren wurden.
Seit dem 31.12.2005 sind die Berufungsbeklagte und der
Zeuge H verheiratet.
In dem Berufungsverfahren ging es nur noch um den nachehe-
lichen Unterhalt für die Zeit von Mai 2004 bis Dezember 2005,
wobei das AG Bonn einen Unterhaltsbetrag von 436 EUR
monatlich zugebilligt hatte.
Das AG Bonn vertrat noch nach der Durchführung der Be-
weisaufnahme mit 17 Zeugen die Auffassung, dass ein Ver-
wirkungstatbestand nicht gegeben sei. Entscheidend für das
OLG, diese Rechtsauffassung des Amtsgerichts abzuändern,
war wohl, dass aus der eheähnlichen Lebensgemeinschaft, die
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zum 31.12.2005 in eine Ehe einmündete, zwei Kinder hervor-
gegangen waren.
Auch die Versuche, eine distanzierte Lebensgemeinschaft auf
Dauer durchzuhalten, waren nicht sehr erfolgreich. Tatsäch-
lich hielt sich der Zeuge H (inzwischen der neue Ehemann)
weitgehend bei der geschiedenen Ehefrau auf. So war er seit
Mai 2002 für mehr als ein Jahr mit Wohnsitz bei der geschie-
denen Ehefrau gemeldet und dann für weitere Monate in den
Jahren 2003 und 2004.
Wenn die Beziehung nicht abgebrochen ist, muss auch in der
Zwischenzeit, in der eine gemeinsame Wohnung nicht be-
wohnt wird, dieser Zeitraum auf die 2–3-Jahres-Frist ange-
rechnet werden. Im vorliegenden Fall lebte der spätere Ehe-
mann insgesamt 29 Monate, also knapp 2 1/2 Jahre mit der
Berufungsbeklagten zusammen. Insofern ändert die zeitwei-
lige Unterbringung bei den Eltern oder in einer 1-Zimmer-
Wohnung an diesem Sachverhalt nichts.1

Die Teilnahme an der Kommunion des gemeinsamen Sohnes
und den Feierlichkeiten sowie die Geburtsanzeige des jüngs-
ten Kindes aus der neuen Beziehung sind Indizien für eine
feste eheähnliche Lebensgemeinschaft. Im vorliegenden Fall
war die Pkw-Nutzung der geschiedenen Ehefrau für einen
Zeitraum von sechs Monaten zusätzlich ein Indiz.
Dem OLG ist uneingeschränkt zuzustimmen, dass im vorlie-
genden Fall der Unterhaltsanspruch für den nachehelichen
Unterhalt abgewiesen wurde.

Mitgeteilt und kommentiert von Klaus Schnitzler,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, Euskirchen

Zust�ndigkeit des Zivilgerichts bei Einigung
�ber Ausgleichszahlung f�r Hausrat

§ 621 Abs. 1 Nr. 7 ZPO; § 23b Abs. 1 S. 2 Nr. 8 GVG;
§§ 1, 11 HausratsVO

Das allgemeine Zivilgericht – und nicht das Familien-
gericht – ist zust�ndig, wenn ein Ehegatte mit der Be-
hauptung, man habe sich �ber die Verteilung des Haus-
rats und hierbei auch �ber eine Ausgleichszahlung
geeinigt, gegen seinen Ehepartner auf Zahlung dieses
Ausgleichsbetrages klagt. Entgegen einer verbreiteten
Auffassung ist es hierbei f�r die Zust�ndigkeitsfrage nicht
entscheidend, ob die (behauptete) Einigung unstreitig
oder erst noch zu beweisen ist.

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.9.2006 – 2 WF 189/05
(AG Karlsruhe-Durlach)

Aus den Gründen: I. Die Parteien sind getrennt lebende
Eheleute. Aus der Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen; F
lebt bei der Antragstellerin, J beim Antragsgegner.
Im Rahmen der Trennung kam es am 24.2.2005 zu einem
Gespräch der Parteien über die Trennungsmodalitäten in
Gegenwart des Mediators R. Dabei wurde erörtert, dass die

Antragstellerin bei einem Auszug für die Einrichtung und
Anschaffung von Hausratsgegenständen ca. 18.000 bis
20.000 EUR benötigen würde und wie der vorhandene Haus-
rat zwischen ihnen verteilt werden könnte. Der genaue Ge-
sprächsinhalt ist zwischen den Parteien streitig. Die Antrag-
stellerin zog im März 2005 aus der ehegemeinsamen
Wohnung in der …-Straße, die im Miteigentum beider Par-
teien steht, aus und nahm einige Hausratsgegenstände mit.
Die Antragstellerin hat Prozesskostenhilfe für eine Klage gegen
ihren Ehemann auf Zahlung von 20.000 EUR beantragt. Sie hat
hierzu vorgetragen, der Antragsgegner und sie hätten sich am
24.2.2005 in Anwesenheit des Vermittlers R geeinigt, dass der
Antragsgegner an sie 20.000 EUR bis zum 31.3.2005 zum
Ausgleich für das Zurücklassen bestimmter gemeinsamer Haus-
ratsgegenstände in der Wohnung zahle; es habe daneben eine
klare Absprache gegeben, dass sie einige Gegenstände mitneh-
men könne. Schließlich habe es auch noch Gegenstände gege-
ben, über die sie keine Vereinbarung getroffen hätten.
Der Antragsgegner ist dem Antrag entgegengetreten. Er hat
ausgeführt, eine solche Vereinbarung, wie von der Antragstel-
lerin beschrieben, sei zwar angedacht gewesen, letztlich jedoch
nicht zu Stande gekommen. Grundlage der Vereinbarung habe
sein sollen, dass sie sich über die Gegenstände, die die Antrag-
stellerin mitnehmen solle, und die Gegenstände, die im Haushalt
verbleiben sollten, abschließend einigen. Eine Einigung hin-
sichtlich des gesamten Haushalts sei jedoch gerade nicht erzielt
worden. Vier Tage nach dem Gespräch habe die Antragstellerin
dann seine Abwesenheit genutzt, um den Umzug vorzubereiten,
wobei sie eine Vielzahl von Gegenständen ohne vorherige Ab-
sprache mitgenommen habe.
Das zunächst von der allgemeinen Prozessabteilung des AG
Karlsruhe-Durlach bearbeitete PKH-Verfahren ist mit Ver-
fügung vom 2.8.2005 an das Familiengericht zur Übernahme
abgegeben worden. Nach Übernahme des Verfahrens hat das AG
– Familiengericht – den Antrag auf Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe mit Beschl. v. 11.9.2005 zurückgewiesen, weil ein
schlüssiger Klagevortrag fehle; soweit kein Hausratsverfahren
angestrebt sei, fehle es zudem an der Zuständigkeit des Famili-
engerichts. Gegen diesen am 16.9.2005 zugestellten Beschluss
richtet sich die am 28.9.2005 eingegangene (sofortige) Be-
schwerde der Antragstellerin, der das AG nicht abgeholfen hat.
Die Antragstellerin trägt im Beschwerdeverfahren ergänzend
vor, die Abgeltungsvereinbarung über 20.000 EUR habe be-
stimmte, im Einzelnen näher dargelegte Hausratsgegenstände
betroffen, die Zuordnung weiterer, ebenfalls im Einzelnen auf-
geführter Hausratsgegenstände sei offen geblieben. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Schriftsatz vom 2.5.2006 verwiesen.
II. Die gem. §§ 127 Abs. 2 S. 2, 569 Abs. 1 S. 1 ZPO zulässige
sofortige Beschwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung des Familiengerichts vom 11.9.2005. Da für die
beabsichtigte Zahlungsklage eine Zuständigkeit des Familien-
gerichts nicht gegeben ist, ist das Prozesskostenhilfeverfahren
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1 Ähnlich OLG Saarbrücken FF 2003, 252; auch OLG Hamm FF 2003, 254.


